
I. Unentgeltliche Übertragung von Sachgesamtheiten (§ 6 Abs. 3 EStG)    Anlage 1 
 

 
bis zum 31.12.1998 

 

 
für 1999 und 2000 

 
ab 2001 

 
§ 7 (1) EStDV   
 
 
(1) 1Wird ein Betrieb, ein Teilbetrieb oder 
der Anteil eines Mitunternehmers an 
einem Betrieb unentgeltlich übertragen, so 
sind bei der Ermittlung des Gewinns des 
bisherigen Betriebsinhabers 
(Mitunternehmers) die Wirtschaftsgüter mit 
den Werten anzusetzen, die sich nach den 
Vorschriften über die Gewinnermittlung 
ergeben.  
2Der Rechtsnachfolger ist an diese Werte 
gebunden. 
 
 
 

 
§ 6 (3) EStG 
 
 
(3) 1Wird ein Betrieb, ein Teilbetrieb oder 
der Anteil eines Mitunternehmers an einem 
Betrieb unentgeltlich Übertragen, so sind 
bei der Ermittlung des Gewinns des 
bisherigen Betriebsinhabers 
(Mitunternehmers) die Wirtschaftsgüter mit 
den Werten anzusetzen, die sich nach den 
Vorschriften über die Gewinnermittlung 
ergeben.  
2Der Rechtsnachfolger ist an diese Werte 
gebunden. 
 

 
§ 6 (3) EStG  
 
 
(3) 1Wird ein Betrieb, ein Teilbetrieb oder der Anteil 
eines Mitunternehmers an einem Betrieb unentgeltlich 
übertragen, so sind bei der Ermittlung des Gewinns des 
bisherigen Betriebsinhabers (Mitunternehmers) die 
Wirtschaftsgüter mit den Werten anzusetzen, die sich 
nach den Vorschriften über die Gewinnermittlung 
ergeben ; dies gilt auch bei der unentgeltlichen 
Aufnahme einer natürlichen Person in ein 
bestehendes Einzelunternehmen sowie bei der 
unentgeltlichen Übertragung eines Teils eines 
Mitunternehmeranteils auf eine natürliche Person.  
2Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn der bisherige 
Betriebsinhaber (Mitunternehmer) Wirtschaftsgüter, 
die weiterhin zum Betriebsvermögen derselben 
Mitunternehmerschaft gehören, nicht überträgt, 
sofern der Rechtsnachfolger den übernommenen 
Mitunternehmeranteil über einen Zeitraum von 
mindestens fünf Jahren nicht veräußert oder 
aufgibt.  
3Der Rechtsnachfolger ist an die in Satz 1 genannten 
Werte gebunden. 
 

 



 
II. Veräußerung von Teilen eines Mitunternehmeranteils (§ 16 Abs. 1 Nr. 2 EStG) 
 
 

 
bis 31.12.2001 

 

 
ab 2002 

 
 
§ 16 (1) EStG 
 
Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehören auch Gewinne, 
die erzielt werden bei der Veräußerung  
 
1.  .......;  
 
2.  des Anteils eines Gesellschafters, der als Unternehmer 

(Mitunternehmer) des Betriebs anzusehen ist ( § 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2);  

 
3.  des Anteils eines persönlich haftenden Gesellschafters 

einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (§ 15  Abs.1 Nr.3). 
 

 
§ 16 (1) EStG 
 
1Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehören auch Gewinne, 
die erzielt werden bei der Veräußerung  
 
1.  ............;  
 
2.  des gesamten Anteils eines Gesellschafters, der als 

Unternehmer (Mitunternehmer) des Betriebs anzusehen ist 
( § 15  Abs. 1 Satz 1 Nr. 2);  

 
3.  des gesamten Anteils eines persönlich haftenden 

Gesellschafters einer Kommanditgesellschaft auf Aktien 
( § 15  Abs. 1 Satz 1  Nr. 3).  

 
2Gewinne, die bei der Veräußerung eines Teils eines Anteils 
im Sinne von Satz 1 Nr. 2 oder 3 erzielt werden, sind laufende 
Gewinne.  
 

 
 



III. Einbringung von Betriebsvermögen in eine Personengesellschaft (§ 24 UmwStG) 
 

 
ab 2001 

 

 
ab 2002 

§ 24 UmwStG 
 
(1) Wird ein Betrieb oder Teilbetrieb oder ein Mitunternehmeranteil in eine 
Personengesellschaft eingebracht und wird der Einbringende Mitunternehmer 
der Gesellschaft, so gelten für die Bewertung des eingebrachten 
Betriebsvermögens die Absätze 2 bis 4.  
 
(2) Die Personengesellschaft darf das eingebrachte Betriebsvermögen in ihrer 
Bilanz einschließlich der Ergänzungsbilanzen für ihre Gesellschafter mit seinem 
Buchwert oder mit einem höheren Wert ansetzen. Buchwert ist der Wert, mit 
dem der Einbringende das eingebrachte Betriebsvermögen im Zeitpunkt der 
Einbringung nach den steuerrechtlichen Vorschriften über die Gewinnermittlung 
anzusetzen hat. Bei dem Ansatz des eingebrachten Betriebsvermögens dürfen 
die Teilwerte der einzelnen Wirtschaftsgüter nicht überschritten werden.  
 
(3) Der Wert, mit dem das eingebrachte Betriebsvermögen in der Bilanz der 
Personengesellschaft einschließlich der Ergänzungsbilanzen für ihre 
Gesellschafter angesetzt wird, gilt für den Einbringenden als 
Veräußerungspreis. § 16 Abs. 4  und § 34 Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes sind nur anzuwenden, wenn das eingebrachte 
Betriebsvermögen mit seinem Teilwert angesetzt wird ; in diesen Fällen sind  
§ 34 Abs. 1 und 3 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden, soweit der 
Veräußerungsgewinn nicht nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe b in 
Verbindung mit § 3c Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes teilweise 
steuerbefreit ist. In den Fällen des Satzes 2 gilt § 16 Abs. 2 Satz 3 des 
Einkommensteuergesetzes entsprechend.  
 
 
 
(4) § 22 Abs. 1 bis 3 und 5  gilt entsprechend; in den Fällen der Einbringung in 
eine Personengesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gilt auch § 20 
Abs. 7 und 8  entsprechend.  

§ 24 UmwStG 
 
(1) Wird ein Betrieb oder Teilbetrieb oder ein Mitunternehmeranteil in eine 
Personengesellschaft eingebracht und wird der Einbringende Mitunternehmer 
der Gesellschaft, so gelten für die Bewertung des eingebrachten 
Betriebsvermögens die Absätze 2 bis 4.  
 
(2) Die Personengesellschaft darf das eingebrachte Betriebsvermögen in ihrer 
Bilanz einschließlich der Ergänzungsbilanzen für ihre Gesellschafter mit seinem 
Buchwert oder mit einem höheren Wert ansetzen. Buchwert ist der Wert, mit 
dem der Einbringende das eingebrachte Betriebsvermögen im Zeitpunkt der 
Einbringung nach den steuerrechtlichen Vorschriften über die Gewinnermittlung 
anzusetzen hat. Bei dem Ansatz des eingebrachten Betriebsvermögens dürfen 
die Teilwerte der einzelnen Wirtschaftsgüter nicht überschritten werden.  
 
(3) Der Wert, mit dem das eingebrachte Betriebsvermögen in der Bilanz der 
Personengesellschaft einschließlich der Ergänzungsbilanzen für ihre 
Gesellschafter angesetzt wird, gilt für den Einbringenden als 
Veräußerungspreis. § 16 Abs. 4  und § 34 Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes ist nur anzuwenden, wenn das eingebrachte 
Betriebsvermögen mit seinem Teilwert angesetzt wird ; in diesen Fällen sind § 
34 Abs. 1 und 3 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden, soweit der 
Veräußerungsgewinn nicht nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe b in Verbindung 
mit § 3c Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes teilweise steuerbefreit ist. In 
den Fällen des Satzes 2 gilt § 16 Abs. 2 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes 
entsprechend. Satz 2 ist bei der Einbringung von Teilen eines 
Mitunternehmeranteils nicht anzuwenden. [4]  
 
 
(4) § 22 Abs. 1 bis 3 und 5  gilt entsprechend; in den Fällen der Einbringung in 
eine Personengesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gilt auch § 20 
Abs. 7 und 8  entsprechend.  

 



IV. Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern   § 6 Abs. 5 EStG 
 

bis zum 
31.12.1998 

 

 
für 1999 und 2000 

 
ab 2001 

Maßgebend waren 
R 14 EStR und der 
MU-Erlass vom 
20.12.1977, BStBl I 
1978, S. 8 

(5) Wird ein einzelnes Wirtschaftsgut von einem 
Betriebsvermögen in ein anderes 
Betriebsvermögen desselben Steuerpflichtigen 
überführt, ist bei der Überführung der Wert 
anzusetzen, der sich nach den Vorschriften 
über die Gewinnermittlung ergibt, sofern die 
Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt 
ist.  
Satz 1 gilt auch für die Überführung aus einem 
eigenen Betriebsvermögen des 
Steuerpflichtigen in dessen 
Sonderbetriebsvermögen bei einer 
Mitunternehmerschaft und umgekehrt sowie für 
die Überführung zwischen verschiedenen 
Sonderbetriebsvermögen desselben 
Steuerpflichtigen bei verschiedenen 
Mitunternehmerschaften.  
Satz 1 gilt dagegen nicht bei der Übertragung 
eines Wirtschaftsguts aus einem 
Betriebsvermögen des Mitunternehmers in das 
Gesamthandsvermögen einer 
Mitunternehmerschaft und umgekehrt, bei der 
Übertragung eines Wirtschaftsguts aus dem 
Gesamthandsvermögen einer 
Mitunternehmerschaft in das 
Sonderbetriebsvermögen bei derselben 
Mitunternehmerschaft und umgekehrt sowie bei 
der Übertragung zwischen den jeweiligen 
Sonderbetriebsvermögen verschiedener 
Mitunternehmer derselben 
Mitunternehmerschaft; in diesen Fällen ist bei 
der Übertragung der Teilwert anzusetzen. 

(5)1 Wird ein einzelnes Wirtschaftsgut von einem Betriebsvermögen in ein anderes Betriebsvermögen 
desselben Steuerpflichtigen überführt, ist bei der Überführung der Wert anzusetzen, der sich nach 
den Vorschriften über die Gewinnermittlung ergibt, sofern die Besteuerung der stillen Reserven 
sichergestellt ist.  
2 Satz 1 gilt auch für die Überführung aus einem eigenen Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen in 
dessen Sonderbetriebsvermögen bei einer Mitunternehmerschaft und umgekehrt sowie für die 
Überführung zwischen verschiedenen Sonderbetriebsvermögen desselben Steuerpflichtigen bei 
verschiedenen Mitunternehmerschaften.  
3 Satz 1 gilt entsprechend, soweit ein Wirtschaftsgut  
 
1.  unentgeltlich oder gegen Gewährung oder Minderung von Gesellschaftsrechten aus 

einem Betriebsvermögen des Mitunternehmers in das Gesamthandsvermögen einer 
Mitunternehmerschaft und umgekehrt,  

2.  unentgeltlich oder gegen Gewährung oder Minderung von Gesellschaftsrechten aus dem 
Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers in das Gesamthandsvermögen 
derselben Mitunternehmerschaft oder einer anderen Mitunternehmerschaft, an der er 
beteiligt ist, und umgekehrt oder  

3.  unentgeltlich zwischen den jeweiligen Sonderbetriebsvermögen verschiedener 
Mitunternehmer derselben Mitunternehmerschaft  

übertragen wird.  
 
4 Wird das nach Satz 3 übertragene Wirtschaftsgut innerhalb einer Sperrfrist veräußert oder 
entnommen, ist rückwirkend auf den Zeitpunkt der Übertragung der Teilwert anzusetzen, es 
sei denn, die bis zur Übertragung entstandenen stillen Reserven sind durch Erstellung einer 
Ergänzungsbilanz dem übertragenden Gesellschafter zugeordnet worden; diese Sperrfrist 
endet drei Jahre nach Abgabe der Steuererklärung des Übertragenden für den 
Veranlagungszeitraum, in dem die in Satz 3 bezeichnete Übertragung erfolgt ist.  
 
5 Der Teilwert ist auch anzusetzen, soweit in den Fällen des Satzes 3 der Anteil einer 
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse an dem Wirtschaftsgut unmittelbar 
oder mittelbar begründet wird oder dieser sich erhöht .  
 
6 Soweit innerhalb von sieben Jahren nach der Übertragung des Wirtschaftsguts nach Satz 3 
der Anteil einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse an dem 
übertragenen Wirtschaftsgut aus einem anderen Grund unmittelbar oder mittelbar begründet 
wird oder dieser sich erhöht, ist rückwirkend auf den Zeitpunkt der Übertragung ebenfalls der 
Teilwert anzusetzen. 



V. Realteilung § 16 Abs. 3 EStG 
 

 
bis zum 

31.12.1998 
 

 
für 1999 und 2000 

 
ab 2001 

Maßgebend waren 
die Regelungen im 
Erbenerlass vom 
11.01.1993, BStBl I 
1993, S.62 

(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des 
Gewerbebetriebs sowie eines Anteils im Sinne 
des Absatzes 1 Nr. 2 oder Nr. 3.  
 
Die Realteilung einer Mitunternehmerschaft gilt 
als Aufgabe eines Anteils im Sinne des 
Absatzes 1 Nr. 2, wenn die bisherigen 
Mitunternehmer bei der Realteilung weder einen 
Teilbetrieb noch einen Mitunternehmeranteil, 
sondern nur einzelne Wirtschaftsgüter erhalten; 
soweit die Realteilung auf die Übertragung von 
Teilbetrieben oder Mitunternehmeranteilen 
gerichtet ist, ist § 6  Abs. 3 entsprechend 
anzuwenden.  
 
Soweit einzelne dem Betrieb gewidmete 
Wirtschaftsgüter im Rahmen der Aufgabe des 
Betriebs veräußert werden und soweit auf der Seite 
des Veräußerers und auf der Seite des Erwerbers 
dieselben Personen Unternehmer oder 
Mitunternehmer sind, gilt der Gewinn aus der 
Aufgabe des Gewerbebetriebs als laufender 
Gewinn.  
Werden die einzelnen dem Betrieb gewidmeten 
Wirtschaftsgüter im Rahmen der Aufgabe des 
Betriebs veräußert, so sind die 
Veräußerungspreise anzusetzen.  
Werden die Wirtschaftsgüter nicht veräußert, so ist 
der gemeine Wert im Zeitpunkt der Aufgabe 
anzusetzen.  
Bei Aufgabe eines Gewerbebetriebs, an dem 
mehrere Personen beteiligt waren, ist für jeden 
einzelnen Beteiligten der gemeine Wert der 
Wirtschaftsgüter anzusetzen, die er bei der 
Auseinandersetzung erhalten hat. 

(3)1 Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des Gewerbebetriebs sowie eines Anteils im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 3.  
 
2 Werden im Zuge der Realteilung einer Mitunternehmerschaft Teilbetriebe, 
Mitunternehmeranteile oder einzelne Wirtschaftsgüter in das jeweilige Betriebsvermögen der 
einzelnen Mitunternehmer übertragen, so sind bei der Ermittlung des Gewinns der 
Mitunternehmerschaft die Wirtschaftsgüter mit den Werten anzusetzen, die sich nach den 
Vorschriften über die Gewinnermittlung ergeben, sofern die Besteuerung der stillen Reserven 
sichergestellt ist; der übernehmende Mitunternehmer ist an diese Werte gebunden.  
 
3 Dagegen ist für den jeweiligen Übertragungsvorgang rückwirkend der gemeine Wert 
anzusetzen, soweit bei einer Realteilung, bei der einzelne Wirtschaftsgüter übertragen worden 
sind, zum Buchwert übertragener Grund und Boden, übertragene Gebäude oder andere 
übertragene wesentliche Betriebsgrundlagen innerhalb einer Sperrfrist nach der Übertragung 
veräußert oder entnommen werden; diese Sperrfrist endet drei Jahre nach Abgabe der 
Steuererklärung der Mitunternehmerschaft für den Veranlagungszeitraum der Realteilung.  
 
4 Satz 2 ist bei einer Realteilung, bei der einzelne Wirtschaftsgüter übertragen werden, nicht 
anzuwenden, soweit die Wirtschaftsgüter unmittelbar oder mittelbar auf eine Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse übertragen werden; in diesem Fall ist bei der 
Übertragung der gemeine Wert anzusetzen. 
 
5 Soweit einzelne dem Betrieb gewidmete Wirtschaftsgüter im Rahmen der Aufgabe des Betriebs 
veräußert werden und soweit auf der Seite des Veräußerers und auf der Seite des Erwerbers 
dieselben Personen Unternehmer oder Mitunternehmer sind, gilt der Gewinn aus der Aufgabe des 
Gewerbebetriebs als laufender Gewinn.  
 
6 Werden die einzelnen dem Betrieb gewidmeten Wirtschaftsgüter im Rahmen der Aufgabe des 
Betriebs veräußert, so sind die Veräußerungspreise anzusetzen. Werden die Wirtschaftsgüter nicht 
veräußert, so ist der gemeine Wert im Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen.  
 
7 Bei Aufgabe eines Gewerbebetriebs, an dem mehrere Personen beteiligt waren, ist für jeden 
einzelnen Beteiligten der gemeine Wert der Wirtschaftsgüter anzusetzen, die er bei der 
Auseinandersetzung erhalten hat.  
 



 


